
01

com|union GmbH Werbeagentur und Verlag GmbH | Geschäftsführer Gesellschafter Silke Roedenbeck | Daniel Heinze
Bankverbindung Postbank Dortmund | IBAN DE47 4401 0046 0340 6524 62 | SWIFT PBNKDEFF440 (Dortmund)
Handelsregistereintragung Amtsgericht Siegburg | HRB 8637

	 AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen
	 Die nachfolgenden AGB gelten für alle der com|union Werbeagentur und Verlag GmbH 

(folgend Auftragnehmer genannt) erteilten Aufträge. Sie gelten als vereinbart, wenn ihnen 
nicht umgehend und schriftlich widersprochen wird.

I.	 AGB der Agenturleistungen

	 Begriffsbestimmung „Kreativ-Dienstleistungen“:
	 Sind geistige Strategien und Konzepte, Vertriebs- und Produktideen, Marketingideen, 

Eventkonzeptionen, Promotion- und Schulungskonzepte, Entwürfe, Bildretuschen und 
Reinzeichnungen sowie programmierter Quellcode/Skripte für Web-/App-Anwendungen und 
Layouts für Online-Produkte.

1. 	 Urheber-/ Nutzungsrechte und Vetragsart
1.1. 	 Jeder dem Auftragnehmer erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die Einräumung 

von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist.
1.2. 	 Alle „Kreativ-Dienstleistungen“ unterliegen dem Urheberrechtsgesetz. Die Bestimmun- 

gen des Urheberrechtsgesetzes gelten auch dann, wenn die nach § 2 UrhG erforderliche 
Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

1.3. 	 Die „Kreativ-Dienstleistungen“ dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftragnehmers 
weder im Original noch bei der Reproduktion verändert werden. Jede Nachahmung – auch von 
Teilen – ist unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt den Auftragnehmer, 
eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten vereinbarten Vergütung zu verlangen. 

1.4. 	 Der Auftragnehmer überträgt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen 
Nutzungsrechte. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das einfache 
Nutzungsrecht übertragen. Eine Weitergabe der Nutzungsrechte an Dritte bedarf der 
schriftlichen Vereinbarung. Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der 
Vergütung über.

1.5. 	 Der Auftragnehmer hat das Recht, auf den Vervielfältigungsstücken als Urheber genannt zu 
werden. Eine Verletzung des Rechts auf Namensnennung berechtigt den Auftragnehmer zum 
Schadenersatz. Ohne Nachweis eines höheren Schadens beträgt der Schadenersatz 100% der 
vereinbarten Vergütung. Das Recht, einen höheren Schaden bei Nachweis geltend zu machen, 
bleibt unberührt. Weist der Auftraggeber nach, dass kein Schaden oder ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist, ist die Höhe des Schadenersatzes entsprechend 
anzupassen.

1.6. 	 Vorschläge des Auftraggebers oder seine sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die 
Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

1.7. 	 Bei allen vorgenannten Agenturleistungen handelt es sich um Dienstverträge gem. § 611 BGB.

2. 	 Vergütung
2.1. 	 „Kreativ-Dienstleistungen“ bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten 

eine einheitliche Leistung. Die Vergütung erfolgt auf der Grundlage der getroffenen 
Vereinbarungen.

2.2. 	 Werden keine Nutzungsrechte eingeräumt und nur Entwürfe und/oder Reinzeichnungen 
geliefert, entfällt die Vergütung für die Nutzung.

2.3. 	 Werden die Entwürfe später oder in größerem Umfang als ursprünglich vorgesehen genutzt, 
so ist der Auftragnehmer berechtigt, die Vergütung für die Nutzung nachträglich in Rechnung 
zu stellen bzw. die Differenz zwischen der höheren Vergütung für die Nutzung und der 
ursprünglich gezahlten zu verlangen.

2.4. 	 Die Agenturleistungen und „Kreativ-Dienstleistungen“, die der Auftragnehmer für den 
Auftraggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.

3. 	 Fälligkeit der Vergütung
3.1.	 Die Vergütung ist bei Ablieferung des Werkes fällig. Sie ist grundsätzlich ohne Abzug sofort 

nach Erhalt der Rechnung zahlbar. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, 
so ist eine entsprechende Teilvergütung jeweils bei Abnahme des Teiles fällig. Erstreckt sich 
ein Auftrag über längere Zeit oder erfordert er von dem Auftragnehmer hohe finanzielle 
Vorleistungen, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu leisten – und zwar 40% der 
Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, 40%  nach Fertigstellung und Vorlage zur Freigabe 
der Arbeiten, 20% nach Ablieferung/finaler Freigabe.

	 Bei Internet- und Webanwendungen gilt: Erteilt der Auftraggeber nach Ablieferung/
Abnahmepräsentation (z. B: Onlinestellung zur Abnahme auf einer nicht öffentlichen 
Testserverumgebung) keine Freigabe, so ist der Auftragnehmer berechtigt, den kompletten 
Vergütungswert in Rechnung zu stellen. Weitere Korrekturwünsche können mit Mehraufwand 
seitens des Auftragnehmers verbunden sein.

4. 	 Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten
4.1. 	 Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von Reinzeichnungen, 

Manuskriptstudium oder Drucküberwachung werden nach dem Zeitaufwand entsprechend 
der Vereinbarung gesondert berechnet, sofern keine andere Regelung getroffen wurde.

4.2. 	 Der Auftragnehmer ist berechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im 
Namen und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, 
dem Auftragnehmer entsprechende Vollmacht zu erteilen.

4.3. 	 Soweit im Einzelfall Verträge über Fremdleistungen im Namen und für Rechnung 
des Auftragnehmers abgeschlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, dem 
Auftragnehmer im Innenverhältnis von sämtlichen Verbindlichkeiten freizustellen, die sich 
aus dem Vertragsabschluss ergeben. Dazu gehört insbesondere die Übernahme der Kosten.

4.4. 	 Auslagen für technische Nebenkosten, insbesondere für spezielle Materialien, für die 
Anfertigung von Modellen, Fotos, Zwischenaufnahmen, Reproduktionen, Satz und Druck etc. 
sind vom Auftraggeber zu erstatten.

4.5. 	 Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu unternehmen 
und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind vom Auftraggeber zu erstatten.

5. 	 Eigentumsvorbehalt
5.1. 	 An Entwürfen, Layouts, Reinzeichnungen, Bildern und Bildcomposings werden nur 

Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch Eigentumsrechte übertragen.
5.2. 	 Die Originale sind daher nach angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben, falls nicht 

ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Bei Beschädigung oder Verlust hat der 
Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleibt unberührt.

5.3. 	 Die Versendung der Arbeiten und von Vorlagen erfolgt auf Gefahr und für Rechnung des 
Auftraggebers.

5.4. 	 Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, Dateien oder Layouts, die im Computer erstellt 
wurden, an den Auftraggeber herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber die Herausgabe von 
Computerdaten, so ist dies gesondert zu vereinbaren und zu vergüten. Hat der Auftragnehmer 
dem Auftraggeber Computerdateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vorheriger 
Zustimmung des Auftragnehmers geändert werden.

6. 	 Korrektur, Produktionsüberwachung und Belegmuster
6.1. 	 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind dem Auftraggeber Korrekturmuster vorzulegen, falls 

dieser die Muster ausdrücklich wünscht. Korrekturmuster werden separat angeboten und 
berechnet.

6.2. 	 Die Produktionsüberwachung durch den Auftragnehmer erfolgt nur aufgrund besonderer 
Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktionsüberwachung ist der Auftragnehmer 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und 
entsprechende Anweisungen zu geben. Er haftet für Fehler nur bei eigenem Verschulden und 
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

6.3. 	 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Muster von Produktionen zum Zwecke der Eigenwerbung zu 
verwenden.

7. 	 Haftung
7.1. 	 Der Auftragnehmer haftet für entstandene Schäden an ihm überlassenen Vorlagen, Filmen, 

Displays, Layouts etc. nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
7.2. 	 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Erfüllungsgehilfen sorgfältig auszusuchen und anzuleiten. 

Darüber hinaus haftet er für seine Erfüllungsgehilfen nicht.
7.3. 	 Sofern der Auftragnehmer notwendige Fremdleistungen in Auftrag gibt, sind die jeweiligen 

Auftragnehmer keine Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer haftet nur 
für eigenes Verschulden und nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

7.4. 	 Mit der Genehmigung von Entwürfen, Reinausführungen oder Reinzeichnungen durch den 
Auftraggeber übernimmt dieser die Verantwortung für die Richtigkeit von Text und Bild.

7.5. 	 Für die vom Auftraggeber freigegebenen Entwürfe, Texte, Reinausführungen und 
Reinzeichnungen entfällt jede Haftung des Auftragnehmers.

7.6. 	 Für die wettbewerbs- und warenzeichenrechtliche Zulässigkeit und Eintragungsfähigkeit der 
Arbeiten haftet der Auftragnehmer nicht.

7.7. 	 Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Ablieferung des 
Werks schriftlich bei dem Auftragnehmer geltend zu machen. Alle anderen Mängel verjähren 
in einem halben Jahr nach Abnahme des Werkes.

8. 	 Gestaltungsfreiheit und Vorlagen
8.1. 	 Im Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit. Reklamationen hinsichtlich der 

künstlerischen Gestaltung sind ausgeschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder 
nach der Produktion Änderungen, so hat er die Mehrkosten zu tragen. Der Auftragnehmer 
behält den Vergütungsanspruch für bereits begonnene Arbeiten.

8.2. 	 Verzögert sich die Durchführung des Auftrags aus Gründen, die der Auftraggeber zu vertreten 
hat, so kann der Auftragnehmer eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. Bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit kann sie auch Schadenersatzansprüche geltend machen. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt davon unberührt.

8.3. 	 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller des Auftragnehmers übergebenen 
Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versicherung nicht zur Verwendung 
berechtigt sein, stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer von allen Ersatzansprüchen Dritter 
frei.
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9. 	 Eigenwerbung
9.1. 	 Der Auftraggeber räumt dem Auftragnehmer zeitlich unbefristet das Recht ein, mit allen von 

dem Auftragnehmer erstellten Werke (dies gilt auch für Fotos und Filme), Eigenwerbung zu 
betreiben. Dieses Recht gilt für alle Medien und insbesondere für das Internet.

9.2. 	 Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass bei der Präsentation alle Inhalte und 
Daten, die auf den Werken abgebildet sind, zum Zwecke der Eigenwerbung veröffentlicht 
werden dürfen. Dies gilt insbesondere für seinen Namen und sein Logo. Diese Inhalte dürfen 
jedoch nicht Interna des Auftraggebers preis geben.

9.3. 	 Der Auftraggeber räumt dem Auftragnehmer zeitlich unbefristet das Recht ein, dass er mit 
seinem Namen und/oder Logo als Referenznennung werben darf. Dieses Recht gilt für alle 
Medien und insbesondere für das Internet. Der Auftraggeber kann sein Einverständnis bzgl. 
Punkt 9.3 schriftlich widerrufen. Wünscht der Auftraggeber, dass abgebildete Inhalte oder Daten 
unkenntlich gemacht werden, so muss er den Auftragnehmer schriftlich darauf hinweisen.

10. 	 Widerrufsrecht
10.1.	 Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen, Ihren Auftrag zur 

Erfüllung einer „Kreativen Dienstleistung“ oder eines Werkes (Bild- und Filmrechte) zu 
widerrufen. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (com|union Werbeagentur 
und Verlag GmbH | Alte Heerstraße 53 | 53757 Sankt Augustin - info@comunion-gmbh.de) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

10.2. 	 Bereits getätigte Zahlungen, für vom Auftragnehmer vor dem Widerruf des Auftraggebers 
erbrachte Leistungen, werden nicht vom Auftragnehmer zurückerstattet. Vom Auftragnehmer 
vor dem Widerruf des Auftraggebers erbrachte Leistungen, werden in angemessenem 
Verhältnis in Rechnung gestellt und sind ohne Abzug sofort zu zahlen.

11.	 Vertragsauflösung
	 Sollte der Auftraggeber den Vertrag vorzeitig kündigen, erhält der Auftragnehmer die 

vereinbarte Vergütung, muss sich jedoch ersparte Aufwendungen oder durchgeführte 
oder böswillig unterlassene Ersatzaufträge anrechnen lassen (§ 649 BGB). Die Parteien 
vereinbaren jedoch eine Pauschalierung der bis zu der Kündigung erbrachten Leistungen und 
Aufwendungen wie folgt: Bei Kündigung vor Arbeitsbeginn: 10% der vereinbarten Vergütung 
bzw. ist eine solche nicht vereinbart. Darüber hinaus sind natürlich abweichende individuelle 
Vereinbarungen möglich. Dem Auftraggeber bleibt der Beweis tatsächlich geringerer 
Leistungen oder höherer Aufwendungen vorbehalten.

12. 	 Schlussbestimmungen
12.1. 	 Erfüllungsort ist der Sitz des Auftragnehmers.
12.2. 	 Die Unwirksamkeit einer der vorstehenden Bedingungen berührt die Geltung der übrigen 

Bestimmungen nicht.
12.3. 	 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
12.4. 	 Im Übrigen wird auf unseren Datenschutzhinweis in Bezug auf die DSGVO hingewiesen.

II.	 Bild- und Filmrechte (Erweiterung AGB)

1. 	 Allgemeines
1.1. 	 Die nachfolgenden AGB gelten für alle Verträge über Fotodesign- und Film-Leistungen 

(Fotografien und Filme im Folgenden „Werke“ genannt) zwischen dem Auftragnehmer und 
dem Auftraggeber ausschließlich. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der Auftraggeber 
Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet und diese entgegenstehende oder von den 
hier aufgeführten AGB abweichende Bedingungen enthalten.

1.2. 	 Auch gelten die hier aufgeführten AGB, wenn der Auftragnehmer in Kenntnis 
entgegenstehender oder von den hier aufgeführten Bedingungen abweichender Bedingungen 
des Auftraggebers den Auftrag vorbehaltlos ausführt.

1.3. 	 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann gültig, wenn ihnen der 
Auftragnehmer ausdrücklich schriftlich zustimmt.

2. 	 Vertragsgegenstand; Urheberrecht und Nutzungsrechte
2.1. 	 Jeder des Auftragnehmers erteilte Auftrag ist ein Urheberwerkvertrag, der auf die 

Einräumung von Nutzungsrechten an den Werkleistungen gerichtet ist. Der Vertrag hat 
nicht zum Gegenstand die Überprüfung der wettbewerbsrechtlichen Zulässigkeit der 
Arbeiten des Auftragnehmers. Er beinhaltet auch nicht die Prüfung der schutzrechtlichen 
Eintragungsfähigkeit oder Verwendbarkeit der Arbeiten des Auftragnehmers, insbesondere 
auch in persönlichkeitsrechtlicher Hinsicht. Der Auftraggeber ist für Recherchen selber 
verantwortlich. Ausgenommen ist, dass der Auftragnehmer versichert, Urheber seiner 
Arbeiten zu sein und mit diesen keine Urheberrechte Dritter zu verletzen.

2.2. 	 Die Werke dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung des Auftragnehmers weder im Original 
noch bei der Reproduktion digitalisiert, verändert (z. B. Montage, fototechnische Verfremdung, 
Kolorierung oder auch jede Veränderung bei der Bildwiedergabe wie Veröffentlichung in 
Ausschnitten) oder an Dritte weitergegeben werden. Jede Nachahmung– auch von Teilen – ist 
unzulässig. Ein Verstoß gegen diese Ziffer berechtigt den Auftragnehmer, eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 100% der vereinbarten Vergütung neben der ohnehin zu zahlenden Vergütung zu 
verlangen.

2.3. 	 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Zweck erforderlichen 
Nutzungsrechte ein. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird jeweils nur das einfache 
Nutzungsrecht eingeräumt. Eine Übertragung der Nutzungsrechte an Dritte bedarf somit einer 
gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

2.4. 	 Die Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung der vereinbarten Vergütung auf 
den Auftraggeber über.

2.5. 	 Der Auftragnehmer ist bei Vervielfältigungsstücken als Urheber zu nennen. Die Bezeichnung 
hat – je nach individueller Absprache – beim Bild oder in den Bildnachweisen bzw. im 
Impressum zu erfolgen. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung berechtigt den Auftragnehmer, 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 100% der vereinbarten Vergütung neben dieser zu verlangen.

2.6. 	 Vorschläge des Auftraggebers bzw. seiner Mitarbeiter oder seine bzw. deren sonstige Mitarbeit 
haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Sie begründen kein Miturheberrecht.

2.7. 	 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, dürfen die Werke nur für den normalen 
Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und inhaltlich) verwendet werden. Jede Nutzung über 
den vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und inhaltlich) hinaus ist nicht gestattet 
und berechtigt den Auftragnehmer, eine Vertragsstrafe in Höhe von 100% der vereinbarten 
Vergütung für diese erweiterte Nutzung neben der ohnehin zu zahlenden Vergütung zu 
verlangen.

3. 	 Vergütung
3.1. 	 Werke bilden zusammen mit der Einräumung von Nutzungsrechten eine einheitliche Leistung. 

Die Vergütung erfolgt entsprechend der getroffenen Vereinbarungen. 
3.2. 	 Wird die für die Aufnahmearbeiten vorgesehene Zeit aus Gründen, die der Auftragnehmer 

nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so ist ein vereinbartes Pauschalhonorar 
entsprechend zu erhöhen. Ist ein Zeithonorar vereinbart, so erhält der Auftragnehmer auch 
für die Zeit, um die sich die Aufnahmearbeiten verlängern, den vereinbarten Stunden- oder 
Tagessatz.

3.3. 	 Die Anfertigung von Werken und sämtliche sonstige Tätigkeiten, die der Auftragnehmer für 
den Auftraggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.

4. 	 Fälligkeit der Vergütung, Abnahme, Verzug
4.1. 	 Der Auftragnehmer wählt die Aufnahmen aus, die er dem Auftraggeber bei Abschluss der 

Produktion zur Abnahme vorlegt. Die Vergütung ist bei Ablieferung der Werke fällig. Sie ist 
ohne Abzug zahlbar. Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine 
entsprechende Teilvergütung jeweils bei einer solchen Teilabnahme fällig. Erstreckt sich 
ein Auftrag über längere Zeit oder erfordert er von dem Auftragnehmer hohe finanzielle 
Vorleistungen, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu leisten.

4.2. 	 Die Abnahme darf nicht aus gestalterisch-künstlerischen Gründen verweigert werden. Im 
Rahmen des Auftrags besteht Gestaltungsfreiheit.

4.3. 	 Bei Zahlungsverzug kann der Auftragnehmer Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem 
jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank p.a. verlangen. Die Geltendmachung 
eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt vorbehalten.

5. 	 Eigentum an Entwürfen und Daten;  
Verlust/Beschädigung von Fotomaterial

5.1. 	 An Werken werden alle Nutzungsrechte eingeräumt, nicht jedoch das Eigentum übertragen.
5.2. 	 Originale sind dem Auftragnehmer nach vereinbarter – bzw. wenn nichts vereinbart wird 

– angemessener Frist unbeschädigt zurückzugeben. Bei Beschädigung oder Verlust hat der 
Auftraggeber die Kosten zu ersetzen, die zur Wiederherstellung der Originale notwendig sind. 
Ziff. 7.6. und die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens bleiben unberührt.

5.3. 	 Auch die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten und Dateien verbleiben im Eigentum 
des Auftragnehmers. Diese ist nicht verpflichtet, Daten und Dateien an den Auftraggeber 
herauszugeben. Wünscht der Auftraggeber deren Herausgabe, so ist dies gesondert zu 
vereinbaren und zu vergüten.

5.4. 	 Hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber Daten und Dateien zur Verfügung gestellt, 
dürfen diese nur mit vorheriger Zustimmung des Auftragnehmers geändert werden.

5.5. 	 Die Versendung sämtlicher in Ziffer 5.1 bis 5.4 genannten Gegenstände erfolgt auf Gefahr und 
für Rechnung des Auftraggebers.

6. 	 Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegexemplare und Eigenwerbung
6.1. 	 Vor Ausführung der Vervielfältigung sind dem Auftragnehmer Korrekturmuster vorzulegen.
6.2. 	 Die Produktionsüberwachung durch den Auftragnehmer erfolgt nur aufgrund besonderer 

Vereinbarung. Bei Übernahme der Produktionsüberwachung ist der Auftragnehmer 
berechtigt, nach eigenem Ermessen die notwendigen Entscheidungen zu treffen und 
entsprechende Anweisungen zu geben.

6.3. 	 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Muster und sämtliche in Erfüllung des Vertrages 
entstehenden Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämtlichen Medien zu verwenden 
und im übrigen auf das Tätigwerden für den Auftraggeber hinzuweisen.

7. 	 Rechte Dritter
	 Sofern der Auftragnehmer nicht ausdrücklich zusichert, dass auf seinen Werken abgebildete 

Personen oder Inhaber von Rechten an dort abgebildeten Werken die Einwilligung zu 
einer Verwertung erteilt haben, hat der Auftraggeber etwaige im Einzelfall notwendige 
Zustimmungen dieser Dritten selber einzuholen.
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